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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a 
KStG 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 30. April 
2026 ein Schreiben zur Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a 
KStG veröffentlicht. 

Hintergrund 

Nachdem der Entwurf des Schreibens bereits seit dem 24. März 2025 vorlag (siehe 

unseren Blogbeitrag), ist nun das finale Schreiben zur Anwendung der 

Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG in der Fassung des Gesetzes zur 

weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 

steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) mit zahlreichen 

Beispielen veröffentlicht worden. 

Inhalt des Schreibens 

I. Anwendungsbereich 

II. Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung 

1. Allgemeines 

2. Sanierungsvoraussetzungen 

3. Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs 

4. Sanierung in Konzernstrukturen 

III. Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen 

01 

Fundstelle 
BMF, Schreiben vom 29. 

April 2026, IV C 2 - S 

2745-

a/00040/001/239. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/248133/bmf-entwurf-eines-schreibens-zur-sanierungsklausel-des-8c-absatz-1a-kstg/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2026-04-29-Sanierungsklausel-paragraf-8c-KStG.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2026-04-29-Sanierungsklausel-paragraf-8c-KStG.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2026-04-29-Sanierungsklausel-paragraf-8c-KStG.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
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1. Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung (§ 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 1 

KStG) 

2. Lohnsummenregelung (§ 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 2 KStG) 

3. Zuführung von wesentlichem Betriebsvermögen durch Einlagen (§ 8c Abs. 

1a Satz 3 Nr. 3 KStG) 

a. Allgemeines 

b. Einlagen zur Zuführung wesentlichen Betriebsvermögens 

c. Zwölf-Monats-Zeitraum 

d. Wesentlichkeitsgrenze der Betriebsvermögenszuführungen 

e. Umwandlungen und Einbringungen 

4. Nichterhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen 

a. Verstoß gegen die Bestimmungen einer geschlossenen 

Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung 

b. Wesentliche Unterschreitung der Ausgangslohnsumme 

c. Ausschüttung von zugeführtem wesentlichem Betriebsvermögen 

IV. Ausschluss der Sanierungsklausel (§ 8c Abs. 1a Satz 4 KStG) 

1. Einstellung des Geschäftsbetriebs 

2. Branchenwechsel 

V. Rechtsfolgen 

1. Rechtsfolgen der Anwendung der Sanierungsklausel 

2. Rechtsfolgen der rückwirkenden Nichtanwendung der Sanierungsklausel 

a. Verhältnis zu § 8c Abs. 1 KStG 
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b. Verhältnis zu § 8d KStG   

BMF: Besteuerung von Reiseleistungen von 
Drittlandsunternehmen 

Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder 
haben die Nichtbeanstandungsregelung zur Anwendung des § 
25 Umsatzsteuergesetz bei Reiseleistungen von Unternehmen 
mit Sitz im Drittland erneut verlängert. 

Hintergrund 

Mit einem BMF-Schreiben vom 29. Januar 2021 wurde ursprünglich beschlossen, 

dass § 25 Umsatzsteuergesetz (UStG) bei Reiseleistungen von ausländischen 

Unternehmern ohne feste Niederlassung in der EU grundsätzlich nicht zur 

Anwendung kommt. Um Rechtssicherheit zu schaffen, wurde für bereits 

ausgeführte Reiseleistungen eine Übergangsfrist eingeräumt, in der die 

Sonderregelung des § 25 UStG vorläufig weiterhin angewandt werden durfte, ohne 

dass dies von den Finanzbehörden beanstandet wird. 

Nach mehreren Verlängerungen bis Ende 2026 wurde diese 

Nichtbeanstandungsregelung nun erneut bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. 

  

Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 

29. April 2026. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-04-28-reiseleist-verlaenger-nichtbeanstandung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-04-28-reiseleist-verlaenger-nichtbeanstandung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 7. Mai 2026 

Betriebsausgabenabzug für Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte - Anforderungen an 
eine Betriebsstätte gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 
des Einkommensteuergesetzes 

Eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 des Einkommensteuerge-

setzes ist der Ort, an dem oder von dem aus ein selbständig Tätiger seine Leistung 

gegenüber den Kunden erbringt (Bestätigung der Rechtsprechung, z.B. Senatsur-

teile vom 23.10.2014 - III R 19/13, BFHE 248, 1, BStBl II 2015, 323, Rz 12; vom 

13.05.2015 - III R 59/13, BFH/NV 2015, 1365, Rz 16; Urteil des Bundesfinanz-

hofs --BFH-- vom 12.07.2021 - VI R 1/19, BFH/NV 2022, 19, Rz 10). Der Begriff 

setzt eine ortsfeste dauerhafte betriebliche Einrichtung voraus, die der Steuerpflich-

tige nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit, das heißt 

fortdauernd und immer wieder zur Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit aufsucht 

(Bestätigung der Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 12.07.2021 - VI R 1/19, 

BFH/NV 2022, 19, Rz 11). 

Diese bisherige normspezifische Auslegung des Begriffs "Betriebsstätte" durch den 

BFH ist auch nach der Neuordnung des steuerlichen Reisekostenrechts ab dem 

Veranlagungszeitraum 2014 durch das Gesetz zur Änderung und Vereinfachung 

der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 

20.02.2013 (BStBl I 2013, 188) weiterhin maßgeblich. 

Urteil vom 05. Februar 
2026, III R 18/25 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610084/
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Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von 
Hotelzimmermieten bei einem Veranstalter für 
Konferenzen, Events und Reisen 

Für die Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum (fiktiven) Anlagevermögen genügt 

es, dass sie nach den tatsächlichen betrieblichen Verhältnissen (erkennbar) objek-
tiv und subjektiv dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen (vgl. 

§ 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs); sie müssen ihm nicht direkt oder unmittel-

bar dienen, nicht zwingend erforderlich sein und nicht das Kerngeschäft betreffen. 

Das Merkmal der das (fiktive) Anlagevermögen im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. e 

des Gewerbesteuergesetzes kennzeichnenden Dauerhaftigkeit der Nutzung eines 

Wirtschaftsgutes kann nicht durch das Produkt, welches das Unternehmen erstellt, 

ersetzt werden. Ob Dauer und Häufigkeit der Anmietung die Annahme der Notwen-

digkeit einer ständigen Verfügbarkeit der Wirtschaftsgüter im Betrieb rechtfertigen, 

ist angesichts des von dem Steuerpflichtigen konkret verfolgten Geschäftskonzepts 

zu entscheiden. 

Bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien --hier von Hotelzim-

mern im Rahmen von Veranstaltungen-- kommt eine Hinzurechnung (nur dann) in 

Betracht, wenn nach den speziellen betrieblichen Verhältnissen derartige Immobi-

lien ständig für den betrieblichen Gebrauch vorzuhalten sind und es sich entweder 

immer wieder um dieselben Unterkünfte handelt oder die nur kurzzeitig angemiete-

ten Immobilien auch unter Berücksichtigung ihrer Lage untereinander austauschbar 

sind. 

Für die Frage, ob und in welchem Umfang angemietete Hotelzimmer dazu bestimmt 

waren, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, ist die Kundensicht ohne Be-

lang. 

Urteil vom 15. Januar 
2026, III R 28/24 
Zum Urteil, siehe auch die 

teilweise inhaltsgleichen 

Entscheidungen III R 3/23 

und III R 39/22. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610085/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610083/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610086/
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Obligatorische Festsetzung des 
Verspätungszuschlags für nicht fristgemäß 
abgegebene Gewinnfeststellungserklärung - 
keine Berücksichtigung von Vorauszahlungen 

Der Verspätungszuschlag für eine nicht fristgemäß abgegebene Gewinnfeststel-

lungserklärung ist auch dann obligatorisch nach § 152 Abs. 2 Nr. 1 der Abgaben-

ordnung (AO) festzusetzen, wenn bei keinem Mitunternehmer die festgesetzte Ein-

kommensteuer die Summe der festgesetzten Einkommensteuervorauszahlungen 

übersteigt. Denn die in § 152 Abs. 6 Satz 1 AO i.d.F. des Gesetzes zur Modernisie-

rung des Besteuerungsverfahrens vom 18.07.2016 (BGBl I 2016, 1679) --Verf-

ModG-- für Gewinnfeststellungserklärungen angeordnete entsprechende Geltung 

des § 152 Abs. 3 AO erfasst nicht dessen Nr. 3. 

Die Regelungen in § 152 Abs. 6 Satz 1 AO i.d.F. des VerfModG, § 152 Abs. 7 AO 

verstoßen nicht gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes. 

Vollverzinsung nach § 233a AO und Unionsrecht 

Die Vollverzinsung der Umsatzsteuer gemäß § 233a der Abgabenordnung (AO) 

verstößt nicht gegen das Unionsrecht. 

Die Vorschrift dient weder der Durchführung des Rechts der Union im Sinne des 

Art. 51 Abs. 1 Satz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union noch fällt 

sie anderweitig in den Anwendungsbereich des Unionsrechts. 

Im Rahmen der den Mitgliedstaaten zustehenden Verfahrensautonomie genügt § 

233a AO den Grundsätzen der Äquivalenz und der Effektivität sowie --bei einer un-

terstellten Durchführung von Unionsrecht im Hinblick auf die dann maßgeblichen 

Regelungsziele des Unionsrechts-- auch dem unionsrechtlichen Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit. 

Urteil vom 26. März 
2026, IV R 29/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 11. Dezember 
2025, V R 7/24 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610087/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610088/
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Vollverzinsung nach § 233a AO und Billigkeit 

Hat ein Steuerpflichtiger für ausländische Vorsteuerbeträge zunächst zu Unrecht im 

Inland den Vorsteuerabzug geltend gemacht, der dann aufgrund einer geänderten 
Steuerfestsetzung entfällt, sind Nachzahlungszinsen aufgrund der geänderten Steu-

erfestsetzung auch dann nicht aus Billigkeitsgründen zu erlassen, wenn der Steuer-

pflichtige im anderen Mitgliedstaat für die dort gesetzlich geschuldete Steuer keinen 

Vorsteuerabzug erlangen kann. 

Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen 
auch bei Anrechnung auf andere freiwillige 
Arbeitgeberleistungen 

"Aufgrund der Corona-Krise" geleistet sind Beihilfen und Unterstützungen, wenn sie 

vom Arbeitgeber zweckbestimmt zur Abmilderung der Belastungen durch die 

Corona-Krise gewährt werden. Eine konkrete individuelle) Belastung der begünstig-
ten Arbeitnehmer durch die Corona-Krise ist nicht erforderlich. 

Die Anrechnung auf andere freiwillige Arbeitgeberleistungen steht der Steuerfreiheit 

von Corona-Sonderzahlungen nicht entgegen. 

Dienstreisen: Kein Werbungskostenabzug, wenn 
anstelle des Firmenwagens der Privatwagen 
genutzt wird 

Aufwendungen für Dienstreisen mit dem Privatwagen sind in der Regel unange-

messen und deshalb in voller Höhe nicht als Werbungskosten zu berücksichtigen, 
wenn der Steuerpflichtige über einen Firmenwagen verfügt und ihm bei dessen Nut-

zung keine Fahrtkosten entstanden wären. 

Urteil vom 11. Dezember 
2025, V R 8/24 
Zum Urteil. 

Urteil vom 21. Januar 
2026, VI R 25/24 
Zum Urteil. 

Urteil vom 21. Januar 
2026, VI R 30/24 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610089/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610090/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610091/
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Andere Gesetze im Sinne des § 140 AO bei 
nationalen Verbrauchsteuern 

Wird eine gerichtliche Entscheidung gegen elektronisches Empfangsbekenntnis an 

das besondere elektronische Behördenpostfach übermittelt, kommt es für den Zeit-

punkt der Zustellung darauf an, wann der Empfänger das Dokument tatsächlich und 

empfangsbereit entgegengenommen hat. 

Der Begriff "andere Gesetze" in § 140 der Abgabenordnung (AO) verweist auch auf 

ausländische Buchführungspflichten (Anschluss an Urteile des Bundesfinanz-
hofs --BFH-- vom 14.11.2018 - I R 81/16, BFHE 263, 108, BStBl II 2019, 390, und 

vom 20.04.2021 - IV R 3/20, BFHE 273, 119, BStBl II 2023, 703). 

Diese Rechtsprechung des BFH zu § 140 AO gilt auch für nationale Verbrauchsteu-

ern. 

Urteil vom 20. Januar 
2026, VII R 4/25 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610092/
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Rechtsprechung im Blog 
Innergemeinschaftliche Lieferung: 
Gelangensbestätigung keine Voraussetzung für 
Vertrauensschutz 

Die Gewährung von Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 Satz 1 
UStG setzt jedenfalls seit Inkrafttreten des § 17a UStDV i.d.F. 
der Elften Verordnung zur Änderung der UStDV vom 
25.03.2013 (BGBl I 2013, 602) zum 01.10.2013 nicht voraus, 
dass der Unternehmer eine Gelangensbestätigung im Sinne 
des § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV besitzt. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Im Jahr 2018 (Streitjahr) bot der Kläger, der als Steuerberater unternehmerisch tä-

tig ist, auf einer Internetplattform einen Pkw zum Verkauf an. Nachdem der Ge-

schäftsführer (A) einer Gesellschaft (G) mit Sitz in Rumänien Interesse am Kauf des 

Pkw bekundet hatte, überprüfte der Kläger die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

(USt-IdNr.) der G beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), das eine qualifizierte 

Bestätigung ausstellte. 

Außerdem forderte der Kläger bei G einen Handelsregisterauszug an, aus dem sich 

ergab, dass G durch A als Geschäftsführer vertreten wurde. Die Abholung des Pkw 

bei dem Kläger, in deren Rahmen dem Kläger der Kaufpreis in Höhe von … € in bar 

übergeben wurde, fand am xx.07.2018 statt. Hierbei wies sich der Abholer durch ei-

nen Lichtbildausweis, von dessen Vorderseite der Kläger eine Kopie anfertigte, ge-

genüber dem Kläger als A aus. 

Im schriftlichen Kaufvertrag verpflichtete sich der Käufer insbesondere dazu, das 
Fahrzeug nach Rumänien auszuführen und am xx.07.2018 im Inland abzumelden. 

Die dem Abholer durch den Kläger ausgehändigte Gelangensbestätigung wurde 

dem Kläger in der Folge trotz mehrfacher telefonischer und schriftlicher Mahnungen 

nicht zurückgesandt. 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 18. De-

zember 2025 (V R 3/25), 

veröffentlicht am 30. April 

2026. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Ur-

teils finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610080/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/254420/intra-community-supply-of-goods-and-protection-of-legitimate-expectations/
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In seiner zu einer Vorbehaltsfestsetzung führenden Umsatzsteuer-Jahreserklärung 

für das Streitjahr behandelte der Kläger die Veräußerung des Pkw als steuerfreien 

Umsatz. Nach einer Anfrage der rumänischen Steuerverwaltung, aus der hervor-

ging, dass G keinen innergemeinschaftlichen Erwerb des Pkw erklärt hatte, ge-
langte das Finanzamt (FA) zu der Auffassung, dass der Verkauf des Pkw nicht nach 

§ 4 Nr. 1 Buchst. b i.V.m. § 6a des Umsatzsteuergesetzes in der im Streitjahr gel-

tenden Fassung (UStG) steuerfrei sei, da es an einer Gelangensbestätigung fehle 

und unklar sei, ob der Abholer des Pkw tatsächlich A gewesen sei. Zudem sei der 

Pkw nie in Rumänien, sondern vielmehr --nach erfolgter Abmeldung-- wieder im In-

land zugelassen worden. In der Folge erließ das FA nach § 164 Abs. 2 der Abga-

benordnung einen entsprechenden Umsatzsteuer-Änderungsbescheid für das 

Streitjahr. 

Die Klage vor dem Hessischen Finanzgericht hatte keinen Erfolg. 

Der Steuerfreiheit des Umsatzes als innergemeinschaftliche Lieferung stehe entge-

gen, dass der Kläger mangels Vorlage einer Gelangensbestätigung keinen vollstän-

digen Buch- und Belegnachweis erbracht und nicht nachgewiesen habe, dass der 

Pkw nach Rumänien zu G gelangt sei. Der Kläger könne sich auch nicht auf Ver-

trauensschutz berufen. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz auf-

gehoben. 

Entgegen dem Urteil des FG hängt die Inanspruchnahme von Vertrauensschutz 

nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG jedenfalls für die seit 01.10.2013 bestehende 

Rechtslage nicht davon ab, dass der Unternehmer über die im Streitjahr nach § 17a 

Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a UStDV als Belegnachweis vorgesehene Gelangensbestäti-

gung verfügt. 

Kommt es entsprechend der EuGH-Rechtsprechung für die Gewährung von Ver-

trauensschutz darauf an, dass der Unternehmer über Beweise verfügt, die dem ers-

ten Anschein nach die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung bele-

gen, und ist unionsrechtlich weiter zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des 

EuGH Art. 138 Abs. 1 MwStSystRL die Gewährung der Steuerfreiheit nicht davon 

abhängig macht, dass der Lieferer im Besitz spezifischer Nachweise ist (EuGH-Ur-

teil FLO VENEER vom 13.11.2025 - C-639/24, EU:C:2025:888, Rz 17), muss der 
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Unternehmer zur Erlangung von Vertrauensschutz über einen belegmäßigen An-

scheinsbeweis verfügen, bei dem es sich unionsrechtlich aber nicht um eine Gelan-

gensbestätigung handeln muss. 

Nichts anderes ergibt sich aus dem nationalen Recht: Dies bestätigt bereits der 

Wortlaut des Einleitungssatzes des § 17a Abs. 2 UStDV in der seit 01.10.2013 gel-

tenden Fassung der Elften Verordnung (BGBl I 2013, 602), der der im Streitjahr gel-

tenden Fassung dieser Bestimmung nach Änderung durch die Vierte Verordnung 

zur Änderung steuerlicher Verordnungen vom 12.07.2017 (BGBl I 2017, 2360) ent-

spricht. Danach ist zwar die Gelangensbestätigung zur Führung des Nachweises 

der Beförderung oder Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet vorgesehen. 

Sie wird dabei jedoch lediglich "insbesondere" als eindeutiger und leicht nachprüf-

barer Nachweis betrachtet (ebenso § 17b Abs. 2 UStDV i.d.F. des Gesetzes zur 

weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 

steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019, BGBl I 2019, 2451). 

Die Möglichkeit zur Erbringung des Belegnachweises durch andere Belege wird 

durch die Verordnungsbegründung bestätigt. Denn der Verordnungsgeber begrün-

dete die Änderung des § 17a UStDV durch die Elfte Verordnung vom 25.03.2013, 

mit der die auch im Streitjahr geltende Regelung eingeführt wurde, damit, dass mit 

dem neu gefassten Einleitungssatz verdeutlicht werden soll, dass der Unternehmer 

den Belegnachweis einer innergemeinschaftlichen Lieferung nicht zwingend mit ei-

ner Gelangensbestätigung (§ 17a Abs. 2 UStDV) oder den in § 17a Abs. 3 UStDV 

genannten Nachweisen führen muss, sondern es ihm offensteht, den Belegnach-

weis mit allen zulässigen Beweismitteln zu führen (BRDrucks 66/13, S. 10 zu 

Abs. 2, Einleitungssatz). 

Zudem kann auch der Gesetzessystematik nicht entnommen werden, dass eine 

nach dem Gelangen des Liefergegenstandes in das übrige Gemeinschaftsge-

biet --und damit nach dessen Übergabe-- zu erstellende Bescheinigung von den für 

die Inanspruchnahme des Vertrauensschutzes nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG zu er-

füllenden Nachweispflichten umfasst ist. 

Die BFH-Rechtsprechung zur Gewährung von Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 

Satz 1 UStG zur bis zum 31.12.2011 geltenden Rechtslage, kann danach nicht un-
verändert auf die im Streitjahr bestehende Rechtslage übertragen werden. 
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Dieser Rechtsprechung lag zugrunde, dass § 17a Abs. 2 UStDV in seiner bis ein-

schließlich 31.12.2011 geltenden Fassung für den nach § 6a Abs. 1 UStG vorgese-

henen Belegnachweis als Sollbestimmung ausgestaltet war, so dass der Unterneh-

mer den Belegnachweis deshalb zumindest im Regelfall in der durch die Umsatz-
steuer-Durchführungsverordnung vorgegebenen Form zu erbringen hatte. 

Ist es unter der Geltung von § 17a UStDV seit dessen Änderung durch die Elfte 

Verordnung vom 25.03.2013 (BGBl I 2013, 602) und damit entsprechend der auch 

im Streitjahr geltenden Rechtslage möglich, den Nachweis der Steuerfreiheit auch 

durch andere als die in den §§ 17a ff. UStDV genannten Belege zu führen, kann der 

Unternehmer, dem die Zusendung der Gelangensbestätigung zumindest zugesagt 

wurde, --für die Erfüllung der Nachweispflichten als Voraussetzung eines sorgfälti-

gen Handelns und damit-- zur Inanspruchnahme von Vertrauensschutz nach § 6a 

Abs. 4 Satz 1 UStG, den Nachweis über die Beförderung in das übrige Gemein-

schaftsgebiet --entsprechend § 17a Abs. 2 Nr. 4 UStDV in der bis einschließlich 
31.12.2011 geltenden Fassung-- durch eine Versicherung des Abnehmers oder sei-

nes Beauftragten, den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsge-

biet zu befördern, führen. 

Der Kläger ist den für die Gewährung von Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 

Satz 1 UStG im Streitjahr maßgeblichen Nachweispflichten gemäß § 6a Abs. 3 

UStG i.V.m. §§ 17a ff. UStDV ihrer Art nach nachgekommen. Insbesondere steht 

dem das Fehlen einer Gelangensbestätigung im Sinne des § 17a Abs. 2 Nr. 2 

UStDV nicht entgegen.  

Vielmehr war --entsprechend § 17a Abs. 2 UStDV in der bis einschließlich 

31.12.2011 geltenden Fassung-- die im Kaufvertrag enthaltene Versicherung der G, 

den Pkw nach Rumänien zu befördern, im Streitfall ausreichend, da sich der Be-

stimmungsort aus der Rechnungsanschrift des Abnehmers und dem Kaufvertrag 

ergab (vgl. hierzu BFH-Urteil vom 17.02.2011 - V R 28/10, BFHE 233, 331, Rz 28). 

Auch konnte der Kläger eine --sich bei Annahme einer fehlenden Beförderung in 

das übrige Gemeinschaftsgebiet in Bezug auf die insoweit von der rumänischen 

Gesellschaft übernommene Verpflichtung anzunehmende-- Unrichtigkeit der Anga-

ben der Abnehmerin G auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns nicht erkennen. 
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Gemeinnützigkeit einer 
unternehmensverbundenen Stiftung 

Der Selbstlosigkeitsgrundsatz ist nicht auf wirtschaftliche Vor-
teile der Mitglieder in ihrer Erwerbssphäre beschränkt. Schäd-
lich sind überdies wirtschaftliche Vorteile im privaten Bereich. 
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin, eine mit notarieller Urkunde aus 2015 errichtete und in 2015 durch die 

zuständige Behörde anerkannte rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts, verfolgt 

ausweislich ihrer Satzung ausschließlich und unmittelbar verschiedene gemeinnüt-

zige Zwecke. Streitig ist, welche Voraussetzungen für einen Verstoß gegen den 

Grundsatz der Selbstlosigkeit und gegen den Grundsatz der Erhaltung des Stif-
tungsvermögens vorliegen müssen. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Bremen hatte teilweise Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgeho-

ben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht 

zurückverwiesen. 

Zwar hat das FG die Klage zutreffend als zulässig angesehen (vgl. dazu z.B. Urteil 

des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 22.06.2016 - V R 49/15, BFH/NV 2016, 1754). 

Jedoch lässt sich anhand der von dem FG getroffenen Feststellungen nicht ab-

schließend entscheiden, ob die Klägerin in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke 

im Sinne des § 55 Abs. 1 AO verfolgte. 

"Eigenwirtschaftliche Zwecke" werden nicht nur verfolgt, wenn es um die wirtschaft-

lichen Interessen und Vorteile der Körperschaft selbst geht. Vielmehr handelt eine 

Körperschaft auch dann nicht selbstlos, wenn sie in erster Linie unmittelbar oder 

mittelbar die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder --an deren Stelle bei Stiftun-

gen die Stifter und ihre Erben treten (§ 55 Abs. 3 AO)-- oder die Interessen diesen 

nahestehenden Personen (BFH-Urteil vom 22.08.2019 - V R 67/16, BStBl II 2020, 

40, Rz 25) wahrnimmt. 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 4. De-

zember 2025 (V R 

11/24), veröffentlicht am 

30. April 2026. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610081/
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Zudem ist der Selbstlosigkeitsgrundsatz nicht auf wirtschaftliche Vorteile der Mit-

glieder in ihrer Erwerbssphäre beschränkt. Schädlich sind überdies wirtschaftliche 

Vorteile im privaten Bereich, also unter anderem ersparte Aufwendungen, die auch 

in einer Steuerersparnis bestehen können (BFH-Urteil vom 22.08.2019 - V R 67/16, 
BStBl II 2020, 40, Rz 28). 

Eine Körperschaft verfolgt "in erster Linie" eigenwirtschaftliche Zwecke, wenn sie 

vorrangig und somit nicht nur nebenbei ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen 

oder (mittelbar) die ihrer Mitglieder fördert. An der Selbstlosigkeit fehlt es nicht nur 

dann, wenn der Eigennutz der Mitglieder in den Vordergrund tritt. Selbstlosigkeit im 

Sinne von § 55 Abs. 1 AO ist im Regelfall auch dann zu verneinen, wenn das Ent-

stehen von eigenwirtschaftlichen Vorteilen für alle Beteiligten oder wenigstens für 

einen wesentlichen Teil der Beteiligten mitentscheidend gewesen ist. Eigenwirt-

schaftliche Zwecke der Mitglieder werden somit "in erster Linie" verfolgt, wenn die 

bewirkte Förderung der Allgemeinheit im Vergleich zu den eigenwirtschaftlichen 
Vorteilen der Mitglieder oder ihnen nahestehenden Personen nicht überwiegt.  

Im Streitfall hat das FG nicht hinreichend geprüft, ob die Klägerin in erster Linie ei-

genwirtschaftliche Interessen ihrer Stifterin wahrgenommen hat. Diese Feststellun-

gen und die hierauf aufbauende Würdigung wird das FG im zweiten Rechtsgang 

nachzuholen haben. 

Das FG hat außerdem rechtsfehlerhaft angenommen, die Steuerbefreiung des § 5 

Abs. 1 Nr. 9 KStG sei deshalb zu versagen, weil die Klägerin sowohl aufgrund der 
Vereinbarungen, die sie im August 2018 mit der GmbH über die Zuzahlungen in 

das Eigenkapital der AG geschlossen hatte, als auch mit den entsprechenden 

Überweisungen an die AG gegen einen "Grundsatz der Erhaltung des Stiftungsver-

mögens" verstoßen habe. Ein solcher Grundsatz ist dem steuerrechtlichen Gemein-

nützigkeitsrecht fremd. 

Anders als es das FG seiner Entscheidung zu Grunde gelegt hat, widerspricht eine 

Zuwiderhandlung gegen Satzungsbestimmungen, nach denen --wie im Fall der Sat-

zung der Klägerin-- das Stiftungsvermögen in seinem Bestand ungeschmälert zu 

erhalten ist und es zu den Aufgaben des Stiftungsvorstandes gehört, das Stiftungs-

vermögen und die sonstigen Mittel gewissenhaft und sparsam anzulegen, nicht 
ohne Weiteres den Vorgaben des § 63 Abs. 1 AO. 



PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 18, 7. Mai 2026  17 
Home    

§ 63 Abs. 1 AO erfordert eine tatsächliche Geschäftsführung, die auf die aus-

schließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet 

sein und den Bestimmungen entsprechen muss, die die Satzung über die Voraus-

setzungen für Steuervergünstigungen enthält. Verstöße gegen Satzungsbestim-
mungen, die nicht durch die §§ 51 bis 68 AO vorgegeben sind (hier: Grundsatz der 

Erhaltung des Stiftungsvermögens), sind für die Steuerbefreiung des § 5 Abs. 1 Nr. 

9 KStG ohne Bedeutung. 

Steuerrechtlicher Ausgangspunkt ist im Streitfall zum einen, dass Mittel der Körper-

schaft nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 AO nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver-

wendet werden dürfen und dass die Körperschaft nach § 55 Abs. 1 Nr. 3 AO keine 

Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, begünstigen 

darf. 

Zum anderen ist zu beachten, dass eine vermögensverwaltende Tätigkeit --wie sich 

unter anderem aus § 58 Nr. 3 AO ergibt-- zwar grundsätzlich nicht gegen das Aus-

schließlichkeitsgebot des § 56 AO verstößt (BFH-Urteil vom 23.10.1991 - I R 19/91, 

BStBl II 1992, 62, unter II.2.b), die Vermögensverwaltung einer Steuervergünsti-

gung aufgrund der Verfolgung steuerbegünstigter Zwecke jedoch entgegensteht, 

wenn sie in einer --dem FG als Tatsacheninstanz obliegenden-- Gesamtschau zum 

Selbstzweck wird und damit neben die Verfolgung des gemeinnützigen Zwecks der 

Körperschaft tritt (vgl. BFH-Urteil vom 04.04.2007 - I R 76/05, BStBl II 2007, 631, 

unter II.3.c bb, zu wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben; ebenso für die Vermögens-

verwaltung Unger in Gosch, AO § 56 Rz 27). 

Anhand der von dem FG getroffenen Feststellungen lässt sich nicht abschließend 

beurteilen, ob durch die auf Grundlage der Vereinbarungen mit der GmbH erfolgten 

Zuzahlungen der der Klägerin von der Stifterin zugewendeten Beträge in das Eigen-

kapital der AG im Sinne des § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB gegen das Ausschließlich-

keitsgebot des § 56 AO oder gegen das Mittelverwendungsgebot des § 55 Abs. 1 

Nr. 1 Satz 1 AO verstoßen wurde. Auch dies wird von dem FG im zweiten Rechts-

gang nachzuholen sein. 
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Business Meldungen 

Neuer PwC Legal Podcast: Transformation im Recht 

Wie verändert sich die Arbeit in Rechtsabteilungen unter dem Druck von Digitalisie-

rung, Regulatorik und Effizienz? In „Transformation im Recht" sprechen wir mit Ge-

neral Counsel, Legal Operations & Tech Leads, Softwareanbietern und Marktge-

staltern – praxisnah, ehrlich, auf den Punkt. Jetzt reinhören! 

 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://legal.pwc.de/de/services/transformation-im-recht
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254381/bundestag-beschliesst-vergabebeschleunigungsgesetz/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254381/bundestag-beschliesst-vergabebeschleunigungsgesetz/
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Service 

 

Jahreskonferenz für energieintensive Unternehmen 
(JEU) 
Düsseldorf, 12.5.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/EnergyandClimate
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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